
 

 
 
 

 
 

Fehlzeitenregelung 

A. Schulversäumnisse 

Wenn Sie krank sind oder aus anderen unvorhersehbaren Gründen den Unterricht nicht 
besuchen können, informieren Sie bitte unverzüglich am ersten Fehltag vor Unterrichts-
beginn das Schulbüro über Ihre Abwesenheit.  

Dafür erreichen Sie die Schule telefonisch vor Unterrichtsbeginn in der Zeit zwischen  

 07:30 Uhr und 08:00 Uhr unter: 

a. Telefon-Nr.  
  0211 89273-40 
   0211 89273-41 
   0211 89273-42 

b. Fax-Nr.    
  0211 89291-59 

1. Schulversäumnisse (bei Minderjährigen: von den Erziehungsberechtigten) sind un-
verzüglich nach Wiedererscheinen zum Unterricht schriftlich zu entschuldigen. Soll-
ten die Entschuldigung nicht bis spätestens bis zum 3. Schultag nach Wiederer-
scheinen bei Ihrem Klassenlehrer vorliegen, ist der Klassenlehrer berechtigt, die 
Fehlzeiten als nicht entschuldigt zu werten. 

2. Für Berufsschülerinnen und Schüler sind daneben außerdem die für die Berufsaus-
bildung der Schülerinnen und Schüler Mitverantwortlichen oder deren Bevollmächtig-
te zur Entschuldigung verpflichtet. 

3. Bei längerem Fehlen ist nach zwei Wochen eine Zwischennachricht zu geben. 

4. In begründeten Einzelfällen kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen. In be-
sonderen Fällen kann sie darüber hinaus ein  schulärztliches oder amtsärztliches 
Gutachten verlangen.  

5. Versäumte Klassenarbeiten sind grundsätzlich mit einem ärztlichen Attest zu ent-
schuldigen.  

6. Sollte wegen akuter gesundheitlicher Beschwerden ein vorzeitiges Verlassen des 
Unterrichts notwendig sein, ist eine Abmeldung bei der jeweiligen Lehrkraft erforder-
lich. Versäumte Stunden sind  - wie oben beschrieben - zu entschuldigen. 

7. Gesonderte Regelungen in einzelnen Bildungsgängen bleiben hiervon unberührt. 

B.  Beurlaubungen 

1. Wenn Sie aus wichtigen Gründen vom Schulbesuch beurlaubt werden möchten, 
muss unter Angabe der Gründe ein schriftlicher Antrag an die Schule gestellt wer-
den. 

2. Die Beurlaubungsanträge sind möglichst zwei Wochen vorher schriftlich an die Klas-
senlehrerin oder den Klassenlehrer bzw. an die Schulleitung zu richten, damit eine 
rechtzeitige Entscheidung möglich ist. 

3. Die Schülerinnen und Schüler sind bei einer Beurlaubung verpflichtet, den versäum-
ten Unterrichtsstoff nachzuholen. 

4. Eine Ausnahme von dem grundsätzlichen Beurlaubungsverbot unmittelbar vor und 
im Anschluss an die Ferien ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes möglich. 
Erkrankt eine Schülerin oder ein Schüler unmittelbar vor bzw. nach den Ferien so ist 
die Schule unmittelbar zu benachrichtigen. Dem Entschuldigungsschreiben ist eine 
ärztliche Bescheinigung beizufügen, da Verstöße gegen die Teilnahmepflicht unmit-
telbar vor bzw. nach den Ferien der Bezirksregierung zu melden sind. 

5. Befreiungen von der Teilnahme an einzelnen Unterrichts- oder Schulveranstaltungen 
und Beurlaubungen können durch die Schulleiterin oder den Schulleiter längstens 
bis zur Dauer eines Schuljahres ausgesprochen werden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, die o.a. Fehlzeitenreglung zur Kenntnis ge-
nommen zu haben: 
 
____________________________________________________ 
Datum  Unterschrift 

Gültig ab 01.08.2016 


